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ADR-Basislehrgang gemäß Kapitel 8.2 
Gefahrgutrechtliches Grundwissen für Berufskraftfahrer 

 

Zur Vermeidung von Unfällen bei der Beförderung 
gefährlicher Güter auf der Straße, ist neben der 
gültigen Fahrerlaubnis eine zusätzliche Schulung 
gemäß Gefahrgutrecht erforderlich. Kraftfahrer, die 
Stückgüter mit Fahrzeugen befördern, deren zu-
lässiges Gesamtgewicht 3,5 t überschreitet, müs-
sen an einer Basisschulung teilnehmen.  
 
Im Seminarverlauf lernen die Teilnehmer die ein-
zelnen Gefahrenklassen und deren Wirkung auf 
die Umwelt und ihre Verantwortlichkeiten kennen. 
Ferner erhalten sie einen Überblick der mitzufüh-
renden Begleitpapiere, der richtigen Kennzeich-
nung von Versandstücken und Fahrzeugen sowie 
das Verhalten nach Unfällen. Chemische Versu-
che zu einigen Gefahrklassen in unserem Schu-
lungslabor verdeutlichen den Teilnehmern die 
Brisanz der beförderten Gefahrgüter. 
 
Das dreitägige Seminar beinhaltet eine Erfolgskon-
trolle durch die zuständige IHK und die ADR-
Bescheinigung Stück- / Schüttgut. 

26. Februar, 5. und 12. März 2011 
8:00 bis 15:30 Uhr 
8:00 bis 11:15 Uhr am 3. Tag 

� Allgemeine Vorschriften und Gefahreigen-
schaften 

� Dokumentation 
� Bezettelung, Kennzeichnung und orangefar-

bene Tafeln 
� Fahrzeug- und Beförderungsarten, Umschlie-

ßung und Ausrüstung 
� Durchführung der Beförderung 
� Pflichten, Verantwortlichkeiten und Sanktionen 
� Praxisübung Unfallsimulation 
� Praxisübung Feuerlöschübung 
 



 
 
 

 

Referent 

Herr Harald Wischtukat ist als freier Trainer für 
Gefahrgutrecht, –transport und Ladungssicherung 
tätig. 
 
Herr Wilfried Roche, Referent im Bereich der 
Chemie- und Laborausbildung  

Zielgruppe 

Fahrzeugführer, die Gefahrgüter in Versandstü-
cken, loser Schüttung, Tanks und Tankcontainern 
oder Gefäßbatterien befördern. 
 
 
Unterkunft und Verpflegung 

Eine Unterbringungsmöglichkeit bietet unser Se-
minarhotel. Es stehen 60 komfortabel eingerichtete 
Einzelzimmer mit DU/WC sowie TV und Telefon 
zur Verfügung. Eine eigene Küche sorgt für das 
leibliche Wohl. Der Übernachtungspreis beträgt 
einschließlich Frühstücksbuffet 65,50 €

Anmeldung Kurs- Nr. S101D1102I 
(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen.) 
Den Anmeldeabschnitt bitte faxen oder kopieren 
und einsenden. Fax: 02065 / 770-117 
 
ADR-Basislehrgang 
Bildungsstätte Duisburg 
 
 26.2./5.3./12.03.2011 - S101D1102I 
 Seminargebühr 
 

320,00 €

 Unterkunft und Verpflegung 
 Anreise bereits am Vortag 
 

 __ x Übernachtung im Einzelzimmer 
 

65,50 €

 Nichtraucherzimmer bevorzugt 
 

 __ x Abendbuffet 
 

8,00 €

 
 
In der Teilnahmegebühr ist keine Verpflegung ent-
halten. 
 
 
. . 

Bildungszentrum für die Entsorgungs- und 
Wasserwirtschaft GmbH 
Dr.-Detlev-Karsten-Rohwedder-Straße 70 
 
47228 Duisburg 
. . 

Name.......................................................................  

Vorname..................................................................  

Position / Abteilung..................................................  

Firma .......................................................................  

Branche: .................................................................  

Rechnung z.Hd. von: ..............................................  

Straße......................................................................  

PLZ / Ort ..................................................................  

Telefon.....................................................................  

Fax...........................................................................  

E-Mail-Adresse........................................................  

Mitgliedsnummer .....................................................  

Datum, Unterschrift .................................................  
 
Spätestens 14 Tage vor Veranstaltungsbeginn erhalten die Teilnehmer 
die Veranstaltungsbestätigung. Nach Erhalt der Rechnung ist die 
Teilnahmegebühr innerhalb von 10 Tagen zu überweisen. Bei Rücktritt 
bis 14 Werktage vor Veranstaltungsbeginn wird eine Bearbeitungsge-
bühr von € 25,-- erhoben. Bei einem Rücktritt zwischen 14 und 8 
Werktagen vor Veranstaltungsbeginn sind 80 % der Teilnahmegebühr, 
ab 7 Werktagen vor Veranstaltungsbeginn 100 % der Teilnahmegebühr 
sowie 80 % des Betrags für eventuell angemietete Hotelzimmer und 
bestellte Verpflegung gemäß Rechnung zu zahlen. Bei bezuschussten 
Veranstaltungen des Landes NRW ist bei Rücktritt von der regulären 
Teilnahme-Gebühr auszugehen. Alternativ ist ohne zusätzliche Kosten 
die Benennung eines Ersatzteilnehmers möglich. Rücktritte vom 
Vertrag sind schriftlich vorzunehmen; telefonische Rücktritte werden 
nicht akzeptiert. Es gilt das Datum des Poststempels. BEW hat das 
Recht, eine Veranstaltung kurzfristig telefonisch oder per Fax aus 
wichtigem Grund wie zum Beispiel der Krankheit eines Referenten 
abzusagen. Preisanpassungen behalten wir uns vor. Weitere Informati-
onen erhalten Sie unter der Telefonnummer 02065-770-0. Stand: 
14.02.2008. 
 


